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1 Grundsätze 

1.1 Geltungsbereich 

Diese Technischen Anschlussbedingungen (TAB) gelten für den Anschluss und den Betrieb 

von Anlagen, die an das Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers angeschlossen sind oder 

angeschlossen werden. 

Die TAB gelten weiterhin für Anlagen, die wesentlich erweitert oder verändert werden. Für 

den bestehenden Teil der Kundenanlage gibt es seitens der TAB keine Anpassungspflicht, 

sofern die sichere und störungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist. 

Die TAB legen insbesondere die Handlungspflichten des Netzbetreibers, des Errichters, Pla-

ners sowie des Kunden fest. Kunde im Sinne dieser Richtlinie sind der Anschlussnehmer und 

der Anschlussnutzer. 

Sie gelten zusammen mit § 19 EnWG „Technische Vorschriften“ und sind somit Bestandteil 

von Netzanschlussverträgen und Anschlussnutzungsverhältnissen. 

Geltungsbeginn ist der 01.06.2008. 

Die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Richtlinie Technische Richtlinie „Bau und Betrieb von 

Übergabestationen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz“ (VDN; Aus-

gabe 2003) tritt am gleichen Tage außer Kraft. Für in Planung oder in Bau befindliche Anla-

gen gilt eine Übergangsfrist von einem Jahr. In diesem Zeitraum kann die bisher geltende 

VDN-Richtlinie noch angewandt werden. 

Fragen, die bei der Anwendung der TAB auftreten, klären Planer, Errichter, Anschlussneh-

mer und Anschlussnutzer der elektrischen Anlage mit dem zuständigen Netzbetreiber. 

In der TAB werden Übergabestationen beschrieben, die sich im Wesentlichen zusammenset-

zen aus: 

• dem baulichen Teil 

• der Mittelspannungs-Schaltanlage 

• den Transformatoren 

• der Niederspannungs-Verteilung 

• den Schutz- und Steuereinrichtungen 

• den Messeinrichtungen 

• dem Zubehör 
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1.2 Bestimmungen und Vorschriften 

Kundenanlagen sind unter Beachtung der geltenden behördlichen Vorschriften oder Verfü-

gungen, nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE, den 

Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Vorschriften / Vorgaben des Netzbetreibers zu 

errichten und anzuschließen. 

Der Kunde muss den ordnungsgemäßen Betrieb im Sinne von DIN VDE 0105 – 100 /8/ und 

den technischen Zustand seiner Übergabestation nach den einschlägigen Richtlinien, Nor-

men und Instandhaltungsanforderungen gewährleisten. Der Kunde kann auch Dritte mit der 

Betriebsführung der Übergabestation beauftragen. 

Jede Kundenanlage wird über eine Übergabestation an das Mittelspannungsnetz des Netz-

betreibers angeschlossen. Abweichungen von dieser Regelung sind gesondert mit dem Netz-

betreiber zu vereinbaren. 

In diesem Zusammenhang sind folgende Punkte besonders zu beachten: 

• Netzanschlussvertrag und Anschlussnutzungsvertrag 

• Spannungsebene und Netzanschlusspunkt 

• Anschlussart (z.B. Kabel, Freileitung, Einschleifung, Stichanschluss) 

• Einbeziehung in das Netzschutzkonzept des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes 

• Einbeziehung in das Fernsteuer-/Fernwirkkonzept des vorgelagerten Mittelspannungs-

netzes 

• Betriebsmittel mit zu erwartenden Netzrückwirkungen 

• Störlichtbogensicherheit der Schaltanlage in Verbindung mit dem Stationsraum 

• Messeinrichtungen 

• Eigentumsverhältnisse, ggf. aktueller Grundbuchauszug 

• Trasse des Netzbetreibers auf Privatgrund 

 

1.3 Anmeldeverfahren und anschlussrelevante Unterlagen 

Das Anmelde- und Anschlussverfahren untergliedert sich in folgende Teilabschnitte: 

• Anmeldung 

• Grobplanung, Prüfung, Projektierung, Anschlussangebot, Angebotsannahme / Beauf-

tragung 
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• Errichtung und Abnahme der Übergabestation 

• Herstellung des Netzanschlusses 

• Inbetriebsetzung 

 

Vom Anschlussnehmer ist der Anschluss von elektrischen Anlagen an das Mittelspannungs-

netz bzw. Änderungen am Anschluss oder den elektrischen Anlagen rechtzeitig, gemäß dem 

beim Netzbetreiber üblichen Verfahren, anzumelden. Dies betrifft 

• neue Anlagen (Bezugs- und / oder Erzeugungsanlagen) 

• zu erweiternde Anlagen (z.B. wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte Leistung 

überschritten wird) bzw. zu ändernde Anlagen 

• vorübergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustromstationen 

und gilt weiterhin für Inbetriebsetzung bzw. Wiederinbetriebsetzung sowie nach Trennung 

oder Zusammenlegung von Kundenanlagen. Mit der Errichtung dürfen nur Elektro-

Fachfirmen beauftragt werden. 

 

Damit der Netzbetreiber den Netzanschluss leistungsgerecht auslegen sowie die Art der 

Messeinrichtungen festlegen und mögliche Netzrückwirkungen beurteilen kann, liefert der 

Anschlussnehmer zusammen mit der Anmeldung die erforderlichen Angaben über die anzu-

schließenden elektrischen Anlagen (siehe Anhang D.1 Antragstellung): 

• Anlagenanschrift, Bezeichnung des Bauvorhabens, 

• Anschlussnehmer, 

• Grundstückseigentümer, 

• Anlagenerrichter, 

• Anlagenart (Neuerrichtung, Erweiterung, Rückbau), 

• die örtliche Lage des zu versorgenden Grundstücks (Plan im Maßstab mindestens 

1:1.000) mit Vorschlägen zu möglichen Stationsstandorten, 

• den voraussichtlichen Leistungsbedarf, dessen Charakteristik und ggf. Ausbaustufen, 

• Besondere Anforderungen an die Versorgungszuverlässigkeit, 

• Baustrombedarf, 

• die Netzrückwirkungen (siehe Anhang D.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwir-

kungen), 

• den zeitlichen Bauablaufplan und Inbetriebsetzungstermin. 
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Der Netzbetreiber legt, unter Wahrung der berechtigten Interessen des Kunden, die Art des 

Anschlusses fest. Der Netzbetreiber und der Kunde vereinbaren gemeinsam (siehe Anhang 

D.3 Netzanschlussplanung): 

• den Standort der Übergabestation und die Leitungstrasse des Netzbetreibers, 

• den Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage, 

• die Art der Sternpunktbehandlung, 

• die notwendigen Netzschutzeinrichtungen für die Einspeise-, Übergabe- und Abgangs-

schaltfelder 

• eine erforderliche Fernsteuerung / Fernüberwachung und Umschaltautomatiken, 

• die Art und die Anordnung der Messeinrichtung, 

• Eigentums- und Verfügungsbereichsgrenze (Sie sind in den Übersichtsschaltplan der 

Station einzutragen. Die Eigentumsverhältnisse der Übergabestation werden im Netzan-

schlussvertrag beschrieben.), 

• den Liefer- und Leistungsumfang des Kunden und des Netzbetreibers. Der Kunde ist u.a. 

für sämtliche behördlichen Genehmigungen und Anzeigen zuständig. 

 

Spätestens 6 Wochen vor Baubeginn überreicht der Kunde dem Netzbetreiber folgende Un-

terlagen möglichst in elektronischer Form bzw. in zweifacher (Papier-) Ausfertigung (siehe 

Anhang D.4 Errichtungsplanung): 

• Maßstäblichen Lageplan des Grundstückes mit eingezeichnetem Standort der Übergabe-

station, der Trasse des Netzbetreibers sowie der vorhandenen und geplanten Bebauung. 

• Übersichtsschaltplan der gesamten Mittelspannungsanlage einschließlich Eigentums- und 

Verfügungsbereichsgrenze, Transformatoren, Mess-, Schutz- und Steuereinrichtungen 

(wenn vorhanden, Daten der Hilfsenergiequelle); die technischen Kennwerte sind an-

zugeben (Beispiele siehe Anhang C). 

• Zeichnungen aller Mittelspannungs-Schaltfelder mit Anordnung der Geräte (Montage-

zeichnungen). 

• Anordnung der Messeinrichtung mit Einrichtungen zur Datenfernübertragung. 

• Grundrisse und Schnittzeichnungen, möglichst im Maßstab 1:50, der elektrischen Be-

triebsräume für die Mittelspannungs-Schaltanlage und Transformatoren. Aus diesen 

Zeichnungen müssen auch die Trassenführung der Leitungen und der Zugang zur 

Schaltanlage ersichtlich sein. 
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• Einvernehmliche Regelung bezüglich des Standortes und Betriebes der Übergabestation 

und der Netzbetreiber-Kabeltrasse zwischen dem Haus- und Grundeigentümer und dem 

Errichter bzw. dem Betreiber der Übergabestation, wenn dies unterschiedliche Personen 

sind. 

• Nachweise zur Erfüllung der technischen Anforderungen des Netzbetreibers gemäß die-

ser Richtlinie. 

 

Eine mit dem (Sicht-) Vermerk des Netzbetreibers versehene Ausfertigung der Unterlagen 

erhält der Kunde bzw. sein Beauftragter wieder zurück. Dieser Vermerk hat eine befristete 

Gültigkeit von sechs Monaten und bestätigt nur die Belange des Netzbetreibers. Eintragun-

gen des Netzbetreibers sind bei der Ausführung vom Errichter der Anlage zu berücksichti-

gen. Mit den Bau- und Montagearbeiten der Übergabestation darf erst begonnen werden, 

wenn die mit dem Vermerk des Netzbetreibers versehenen Unterlagen beim Kunden bzw. 

seinem Beauftragten und dem Netzbetreiber das bestätigte Anschlussangebot vorliegen. 

Mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Inbetriebnahmetermin der Übergabestation 

informiert der Kunde den Netzbetreiber, damit der Netzbetreiber den Netzanschluss recht-

zeitig in Betrieb setzen kann. 

Mindestens eine Woche vor der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses sind dem Netzbetrei-

ber nachfolgende Unterlagen und eine Übersicht zu Ansprechpartnern des Kunden für die 

Organisation und Durchführung von Schalthandlungen zu übergeben: 

• aktualisierte Projektunterlagen (mit Nachweis der Erfüllung eventueller Auflagen seitens 

des Netzbetreibers), 

• Inbetriebsetzungsauftrag (siehe Anhang D.5), 

• Erdungsprotokoll (siehe Anhang D.6), 

• Prüfprotokolle / Eichscheine für Strom- und Spannungswandler 

 

Im Anschluss daran teilt der Netzbetreiber dem Anschlussnehmer zeitnah den Inbetriebset-

zungstermin für den Netzanschluss mit. 
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1.4 Inbetriebsetzung 

Vor der Inbetriebnahme der Übergabestation hat der Anschlussnehmer dem Netzbetreiber 

den vollständig ausgefüllten, von den zuständigen Personen unterschriebenen Inbetriebset-

zungsauftrag (siehe Anhang D.5) sowie weitere vom Netzbetreiber geforderte Unterlagen 

vorzulegen. Ohne unterschriebenen Inbetriebsetzungsauftrag erfolgt keine Inbetriebset-

zung. 

Das bei der Inbetriebsetzung des Netzanschlusses ausgefüllte Inbetriebsetzungsprotokoll 

(siehe Anhang D.8) verbleibt beim Netzbetreiber. 

Der Netzbetreiber behält sich eine Sichtkontrolle vor. Werden bei der Inbetriebsetzung Män-

gel festgestellt, so kann der Netzbetreiber die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses bis zur 

Mängelbeseitigung aussetzen. Der Netzbetreiber übernimmt mit der Inbetriebsetzung aus-

drücklich keine Verantwortung oder Haftung für die Betriebssicherheit der kundeneigenen 

Anlage. 

Als Voraussetzung für die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses müssen ein gefahrloser 

Zugang und die Verschließbarkeit der elektrischen Betriebsräume gegeben sowie ein ord-

nungsgemäßer Fluchtweg gewährleistet sein. 

Die Inbetriebsetzung des Netzanschlusses erfolgt vom Netzbetreiber bis zum Übergabe-

punkt. 


